
Neues zum Explosionsschutz
m Rahmen der europäischen Harmonisie-
rung kommt es im Bereich des Explosions-

schutzes zu einer Vereinheitlichung der
unterschiedlichen nationalen Rechtsvor-
schriften, Regeln und Normen.

Europäische Regelungen zum Explosions-
schutz und ihre nationale Umsetzung
Die Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 23. März 1994
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsyste-

me zur bestimmungsgemäßen
Verwendung in explosionsge-

fährdeten Bereichen gilt für
das Inverkehrbringen von

Produkten (Artikel 95).
Sie findet Anwen-

dung auf Geräte
und Schutz-

systeme zur
bestim-

mungsgemäßen Verwendung in
explosionsgefährdeten Bereichen. Unter
den Anwendungsbereich fallen auch Sicher-
heits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen für
den Einsatz außerhalb von explosionsge-
fährdeten Bereichen, die im Hinblick auf
Explosionsgefahren jedoch von Bedeutung
sind.
Die Richtlinie 94/9/EG wurde als elfte Ver-
ordnung zum Gerätesicherheitsgesetz in
nationales Recht umgesetzt (Verordnung
über das Inverkehrbringen von Geräten und
Schutzsystemen für explosionsgefährdete
Bereiche – Explosionsschutzverordnung
(ExVO) –.
Im Dezember 1999 haben das Europäische
Parlament und der Europäische Rat die
Richtlinie 1999/92/EG mit dem Titel „Min-
destvorschriften zur Verbesserung des Ge-
sundheitsschutzes und der Sicherheit der
Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige
Atmosphäre gefährdet werden können“
verabschiedet (Artikel 137). Sie enthält Min-
destvorschriften zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, die in allen Mitgliedstaaten zur
Sicherheit der in explosionsgefährdeten
Bereichen Beschäftigten zu beachten sind.
Die einzelnen Staaten können darüber hin-
aus weitergehende Maßnahmen zum

Arbeitsschutz für diesen Anwendungsbe-
reich festlegen, um ein höheres Schutzni-
veau festzulegen. Im Rahmen der Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV) wurde
neben anderen EG-Richtlinien 1999/92/EG
zum betrieblichen Explosionsschutz in
nationales Recht umgesetzt.

Betrieblicher Explosionsschutz
Die Regelungen des Explosionsschutzes der
BetrSichV sind auf Anlagen anzuwenden, in
denen explosionsgefährliche Atmosphäre in
gefährlicher Menge auftreten kann und auf
Arbeitsmittel, die in explosionsgefährdeten
Bereichen verwendet werden. 
Zu den Arbeitsmitteln im Sinne der Verord-
nung zählen Werkzeuge, Geräte, Maschi-
nen und Anlagen. Einige wichtige Inhalte,
die den Explosionsschutz betreffen, sind im
Folgenden aufgeführt.
Der Anlagenbetreiber hat zum Schutz
gegen Explosionen technische und/oder
organisatorische Maßnahmen zu ergreifen.
Die allgemeinen Grundsätze, nach denen
hierbei zu verfahren ist, lauten:
- Verhinderung der Bildung explosionsfähi-

ger Atmosphäre oder, falls dies aufgrund
der Tätigkeiten nicht möglich ist,

- Verhinderung der Zündung explosions-
fähiger Atmosphäre und
- Abschwächung der schädlichen Aus-

wirkungen einer Explosion.
Vergleichbare Schutzmaßnahmen fan-

den sich bisher auch schon in der ElexV und
den Explosionsschutzregeln (EX-RL).
Der Anlagenbetreiber hat die Explosionsge-
fährdungen zu ermitteln und zu beurteilen. 
Sind Arbeitnehmer aus unterschiedlichen
Unternehmen in einer Anlage tätig, hat der
Betreiber der Anlage eine Koordinierung der
Sicherheitsmaßnahmen für die Beschäftig-
ten durchzuführen. 
Der Anlagenbetreiber hat die explosionsge-
fährdeten Anlagenbereiche in Zonen einzu-
teilen, und zwar nach Häufigkeit und Dauer
des Auftretens von gefährlicher explosions-
fähiger Atmosphäre:
� Zone 0
� Zone 1
� Zone 2

Für das mögliche Auftreten von gefährlicher
explosionsfähiger Atmosphäre sind zum
Beispiel maßgebend:
� Stoffeigenschaften,
� Leckagen, Freisetzungsquellen,
� Lüftungsverhältnisse,
� Systemdruck,
� Dichtheit.

In einem Explosionsschutzdokument hat der
Arbeitgeber für die Beschäftigten die mit
ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen im
Zusammenhang mit dem Auftreten gefähr-

licher explosionsfähiger Atmosphäre zu
ermitteln, zu bewerten und entsprechende
Schutzmaßnahmen durchzuführen.
Aus dem Explosionsschutzdokument muss
insbesondere hervorgehen:
� Angabe des Betriebsbereiches, Verant-

wortlicher und Verfahrensbeschreibung,
� Stoffdaten,
� Gefährdungsbeurteilung,
� Schutzkonzept,
� Zoneneinteilung und Dokumentation,
� Organisatorische Maßnahmen (Unter-

weisung der Arbeitnehmer, schriftliche
Anweisungen, Arbeitsfreigaben).

Zur Erstellung des Explosionsschutzdoku-
mentes können auch vorhandene Gefähr-
dungsbeurteilungen, Dokumente oder
andere gleichwertige Berichte verwendet
werden, die aufgrund von Verpflichtungen
nach anderen Rechtsvorschriften erstellt
worden sind. In Anhang 4, Abschnitt B der
BetrSichV ist festgelegt, wie die in der Richt-
linie 94/9/EG enthaltenen Gerätekategorien
den jeweiligen Zonen zugeordnet werden
können. Auch der Betrieb und die Prüfung
von Geräten, Schutzsystemen sowie Sicher-
heits-, Kontroll- und Regeleinrichtungen im
Sinne der RL 94/9/EG vor Inbetriebnahme
und wiederkehrend durch befähigte Perso-
nen ist in der BetrSichV beschrieben.

Übergangsbestimmungen
Für Arbeitsmittel und Arbeitsabläufe in
explosionsgefährdeten Bereichen, die vor
dem Inkrafttreten der BetrSichV (3. Oktober
2002) verwendet oder angewandt wurden,
hat der Arbeitgeber spätestens bis zum 31.
Dezember 2005 ein Explosionsschutzdoku-
ment zu erstellen und auf aktuellem Stand
zu halten.
Nach dem 30. Juni 2003 erstmalig einge-
setzte oder dem Betrieb zur Verfügung
gestellte Betriebsmittel müssen entspre-
chend der jeweiligen Zone des explosions-
gefährdeten Bereiches in der zugeordneten
Kategorie gemäß der Richtlinie 94/9/EG aus-
geführt sein (Tabelle 1) und den Anforde-
rungen der ExVO entsprechen und, falls
erforderlich, eine so genannte ATEX-Zulas-
sung haben.
Für Betriebsmittel, die bis zum 30.  Juni
2003 bereits erstmalig in Betrieb genom-
men worden sind, bleiben hinsichtlich der
Beschaffenheitsanforderungen die bisher
geltenden Vorschriften maßgebend (Be-
standsschutz).
Werden Anlagen oder Teile davon, die vor
dem Stichtag bereits in Betrieb waren,
wesentlich geändert oder erweitert, so gel-
ten für diese mit der erneuten Inbetriebnah-
me die Mindestvorschriften.
Bis ein auf die Betriebssicherheitsverord-
nung gestütztes Regelwerk vom Ausschuss
für Betriebssicherheit erarbeitet worden ist,
soll das bisher bewährte technische Regel-
werk zunächst erhalten bleiben.
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